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Geschäftsordnung für die Regionalen ARL-Foren 

I. Status 

 

(1) Regionale ARL-Foren sind aus Vertreterinnen/Vertretern von Wissenschaft 

und Praxis zusammengesetzte Gremien der ARL und nehmen die Aufgaben 

der ARL mit besonderem räumlichem Bezug in dem Land oder in mehreren 

Ländern Deutschlands wahr, für deren räumlichen Bereich sie gebildet sind 

(Satzung § 14). Sie nehmen in besonderem Maß Wissen aus den Regionen 

auf und bringen zugleich neue Erkenntnisse „in die Fläche“. 

 

(2) Regionale ARL-Foren werden vom Präsidium nach Beratung im Wissen-

schaftlichen Beirat gebildet und aufgelöst. 

 

 

II. Aufgaben 

 (1) Regionale ARL-Foren 

 

- bearbeiten inter- und transdisziplinär in wissenschaftlicher Unabhängigkeit 

Themen, die für ihren räumlichen Wirkungsbereich besonders wichtig sind 

und sich in die Schwerpunkte der mittel- und langfristigen Forschungspla-

nung der ARL einordnen. Sie geben Anregungen zu Themen, die durch die 

ARL übergreifend bearbeitet werden sollen, setzen Arbeitsergebnisse der 

ARL um und unterstützen durch wissenschaftliche Beratung und Begleitung 

politische und planungspraktische Entscheidungsprozesse. 

 

- erfüllen eine Forum- und Transferfunktion und dienen dem Informationsaus-

tausch, insbesondere zwischen ihren Mitgliedern. Über ihre Mitglieder halten 

sie Verbindung zu öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in für die 

räumliche Entwicklung und Ordnung bedeutsamen Bereichen tätig sind. Dies 

gilt vor allem für Träger öffentlicher Belange, wie Behörden, Hochschulen, 
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außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Kommunen, Selbstverwaltungs-

körperschaften der Wirtschaft und Verbände. 

 

- wirken mit bei der Betreuung und Ergänzung des personellen Netzwerkes 

der ARL, führen Nachwuchskräfte an die Akademiearbeit heran und beteili-

gen sich an der Gleichstellung der Geschlechter. 

 

- (2) Regionale ARL-Foren werden vor allem in Form von Mitgliederversammlun-

gen, Lenkungsgruppen, Veranstaltungen und zeitlich begrenzten Arbeits-

gruppen (AG) sowie Ad-hoc-Arbeitsgruppen tätig. 

 

(3) Regionale ARL-Foren arbeiten erforderlichenfalls miteinander zusammen. 

Das gilt insbesondere für räumlich benachbarte Regionale ARL-Foren.  

 

 

III. Arbeitsprogramm 

 

(1) Regionale ARL-Foren stellen Arbeitsprogramme für zwei Jahre auf.  

 

(2) Das Präsidium kann auf Änderungen des Arbeitsprogramms hinwirken und 

bei Bedarf Grundsätze zu dessen Durchführung aufstellen.  

 

 

IV. Mitgliedschaft 

 

(1) Regionale ARL-Foren bestehen aus Mitgliedern der ARL, weiteren Fachleu-

ten aus der raumbezogenen Wissenschaft und Praxis sowie Vertreterin-

nen/Vertretern der in II (1) genannten Einrichtungen vorzugsweise ihres 

räumlichen Wirkungsbereiches. Die Mitglieder der ARL sollen in der Regel 

von sich aus oder bei Befragung ihre Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung in 

einem der Regionalen ARL-Foren erklären. Für eine Mitgliedschaft kommt 

vorzugsweise das Regionale ARL-Forum in Frage, in der das Mitglied der 

ARL seinen beruflichen oder privaten Lebensmittelpunkt hat. In 
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begründeten Ausnahmefällen ist eine Mitgliedschaft auch in zwei Regiona-

len ARL-Foren möglich. 

 

(2) Die Mitglieder eines Regionalen ARL-Forums werden durch das Präsidium 

auf Vorschlag der Lenkungsgruppe und nach Wahl durch die Mitglieder je-

weils auf fünf Jahre berufen. Wiederberufung ist möglich. Die Geschäfts-

stelle der ARL führt die Mitglieder eines Regionalen ARL-Forums in einem 

Verzeichnis, das laufend aktualisiert wird.  

 

(3) Die Mitgliedschaft in einem Regionalen ARL-Forum ist ehrenamtlich. Die 

Mitglieder werden persönlich berufen. 

 

(4) Als potenzielle Mitglieder sollen Gäste in das Regionale ARL-Forum einbe-

zogen werden. Gäste eines Regionalen ARL-Forums werden von der Len-

kungsgruppe eingeladen. Dazu können Mitglieder Vorschläge unterbreiten. 

Der Gaststatus soll insbesondere auch zur Förderung des Nachwuchses 

aus Wissenschaft und Praxis und zur Verbesserung der Gleichstellung der 

Geschlechter genutzt werden. 

 

(5) Es ist eine Zusammensetzung der Regionalen ARL-Foren anzustreben, die 

disziplinübergreifendes, transdisziplinäres Arbeiten und durch ausgegli-

chene Altersstruktur die Zusammenarbeit der Generationen sicherstellt, alle 

Teilräume, die Gleichstellung der Geschlechter und die Einbeziehung von 

Nachwuchskräften berücksichtigt. 

 

 

V. Mitgliederversammlung 

 

(1) Regionale ARL-Foren treten in der Regel zweimal jährlich zu einer Mitglie-

derversammlung zusammen, zu denen auch die Gäste eingeladen werden. 

Die Mitgliederversammlungen können auch digital oder in hybrider Form 

stattfinden. 
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(2) In der Mitgliederversammlung wird insbesondere über Ergebnisse von Ar-

beitsgruppen der Regionalen ARL-Foren und über aktuelle landesentwick-

lungspolitische und raumwissenschaftlich bedeutsame Fragen informiert 

und diskutiert. Darüber hinaus dient sie dem Austausch und der Vernetzung 

der Mitglieder zu aktuellen Themen aus Wissenschaft und Praxis. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung findet in der Regel an Orten im räumlichen Wir-

kungsbereich des Regionalen ARL-Forums statt. Bei der Auswahl der Ta-

gungsorte und bei der Dauer der Sitzung ist einerseits auf einen möglichst 

geringen durchschnittlichen Reisekostenaufwand pro Person und anderer-

seits auf eine möglichst gleichmäßige Berücksichtigung der Teilräume zu 

achten. Der Termin wird von der Lenkungsgruppe frühzeitig unter Beach-

tung anderer relevanter Termine der ARL festgelegt. 

 
(4) Wahlen (vgl. IV. (2) können auch in digitaler Form stattfinden. 

 

 

VI. Lenkungsgruppe 

 
(1) Die Arbeit des Regionalen ARL-Forums wird von einer Lenkungsgruppe or-

ganisiert. Die Lenkungsgruppe bereitet die Mitgliederversammlungen vor 

und sorgt für die Umsetzung von Anregungen und Beschlüssen. Sie be-

nennt neue Forschungsthemen. Dazu können Mitglieder und Gäste Vor-

schläge unterbreiten, die in der Mitgliederversammlung zu erörtern sind.  

 

(2) Die Lenkungsgruppe besteht aus der Leiterin/dem Leiter, zwei Stellvertre-

terinnen/Stellvertretern, der zuständigen Wissenschaftlichen Referen-

tin/dem zuständigen Wissenschaftlichen Referenten in der Geschäftsstelle 

der ARL und der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer. 

 

(3) Die Leitung und deren Stellvertretung wird auf Vorschlag der Mitgliederver-

sammlung vom Präsidium aus dem Kreis der Mitglieder des Regionalen 

ARL-Forums für die Dauer von zwei Jahren berufen. Einmalige nachfol-

gende Wiederberufung in dieselbe Funktion ist zulässig.  
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(4) Die Leitung der Lenkungsgruppe bestimmt die Geschäftsführerin/den Ge-

schäftsführer. 

 

(5) Die Lenkungsgruppe kann bei Bedarf Leiterinnen/Leiter der Arbeitsgrup-

pen, Mitglieder des Regionalen ARL-Forums bzw. ausgewählte weitere 

Fachleute zu ihren Beratungen hinzuziehen.  

 

 

VII. Veranstaltungen 

 

(1) Für die Bearbeitung spezifischer Themen können auf Vorschlag der Len-

kungsgruppe Veranstaltungen durchgeführt werden. Hierfür kommen insbe-

sondere aktuelle landesentwicklungspolitische und raumwissenschaftlich be-

deutsame Themen in Betracht. 

(2) Veranstaltungen können sowohl die breite Fachöffentlichkeit als auch eingela-

dene Expertinnen und Experten, die Politik sowie weitere Zielgruppen adres-

sieren. 

(3) Es ist darauf zu achten, dass die Ergebnisse der Veranstaltungen in angemes-

sener Form festgehalten werden. Die Ergebnisse sollen der Fachöffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. 

 

 

VIII. Arbeitsgruppen 

 

(1) Für die Bearbeitung spezifischer Themen können auf Vorschlag der Len-

kungsgruppe und in der Regel nach Beratung in der Mitgliederversammlung 

vom Präsidium bis zu zwei parallel tätige, zeitlich befristete sowie inter- und 

transdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppen eingerichtet werden. 

Der entsprechende Antrag mit Angaben über Ziele, Vorgehensweise und 

Mitwirkende einer Kerngruppe für die AG wird der für das betreffende Regi-

onale ARL-Forum in der Geschäftsstelle zuständigen Person vorgelegt. 

(2) Anträge für die Einreichung von Arbeitsgremien werden in der vom Präsi-

dium eingesetzten Begutachtungskommission mittels einer institutionalisier-

ten Vorprüfung beraten. Die Vorprüfung mündet in transparent 
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nachvollziehbaren Empfehlungen für die Beschlussfassung des Präsidiums. 

Näheres regelt eine Geschäftsordnung für die Begutachtungskommission. 

 

(3) Die Leiterin/der Leiter einer AG wird vom Präsidium nach Beratung in der 

Lenkungsgruppe und der Mitgliederversammlung des Regionalen ARL-Fo-

rums benannt. Es kann eine Geschäftsführerin/ein Geschäftsführer einge-

setzt werden, die/der von der AG-Leitung bestimmt wird.  

 

(4) Arbeitsgruppen bestehen in der Regel aus fünf bis zehn Mitwirkenden, vor 

allem Mitgliedern des Regionalen ARL-Forums. Es können zur Bearbeitung 

spezieller Fragen weitere Fachleute hinzugezogen werden. Die AG-Mitglie-

der werden durch die Präsidentin/den Präsidenten auf Vorschlag der Kern-

gruppe der AG berufen. 

 

(4) Die Sitzungen einer AG finden in der Regel eintägig statt. Bei der Auswahl 

der Sitzungsorte ist auf einen möglichst geringen Reisekostenaufwand zu 

achten. Die Termine werden von der AG-Leitung frühzeitig unter Beachtung 

anderer relevanter Termine der ARL festgelegt. 

 

(5) Die Kerngruppe der AG entwirft ein Strukturkonzept, das die inhaltlichen 

Grundorientierungen, die Zielgruppe bzw. Zielgruppen, das angestrebte 

Produkt bzw. die angestrebten Produkte und den zeitlichen Ablauf der Un-

tersuchungen festlegt. Produkte für den Transfer der angestrebten Zwi-

schen- und Endergebnisse können vor allem Publikationen und Veranstal-

tungen sein. Als Publikationsorgane kommen insbesondere die Reihe „Ar-

beitsberichte der ARL“ sowie begutachtete Aufsätze in anerkannten Fach-

zeitschriften in Betracht. Qualifizierte Zusammenfassungen der Gremiener-

gebnisse je nach Zielgruppe bzw. Zielgruppen sind grundsätzlich anzustre-

ben. Auf der Grundlage des Strukturkonzepts gibt sich die AG ein Arbeits-

programm. 

 

(6) Die AG überprüft regelmäßig ihre Ergebnisse und den erreichten Stand an-

hand des Arbeitsprogramms und der Zeitplanung. Bei Bedarf können 
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Workshops o. ä. zur Vorstellung und Diskussion von Zwischenergebnissen 

durchgeführt werden. 

 

 

IX Berichtswesen 

 

(1) Über Ablauf und Ergebnisse der Mitgliederversammlungen (gegebenenfalls 

nur der nicht-öffentlichen Teile) und der Sitzungen der Arbeitsgruppen sind 

Niederschriften anzufertigen. Die Niederschriften werden alsbald den Mit-

gliedern und Gästen des Regionalen ARL-Forums bzw. der jeweiligen AG 

zur Kenntnis gegeben. 

 

(2) Niederschriften werden von der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer des 

Regionalen ARL-Forums bzw. einer AG im Einvernehmen mit der Leite-

rin/dem Leiter gefertigt. 

 
(3) Nach einer Laufzeit einer Arbeitsgruppe von einem Jahr ist ein Bericht an 

das Präsidium der ARL zu übermitteln, aus dem der Arbeitsstand und die 

voraussichtliche weitere Laufzeit hervorgehen. 

 

  

X. Veröffentlichung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

 

(1) Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Tätigkeit der Arbeitsgruppen sind 

grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die angestrebte 

Form der Veröffentlichung ist bereits beim Start einer AG festzulegen. Bei 

den Beiträgen zu den Veröffentlichungen soll es sich um aktuelle und origi-

näre Texte handeln. 

 

(2) Auf der Grundlage der Beratung in der Mitgliederversammlung der Regio-

nalen ARL-Foren und eines positiven Ergebnisses einer externen Evaluie-

rung (Gutachten), die von der Geschäftsstelle veranlasst wird, entscheidet 

die zuständige Wissenschaftlerin/der zuständige Wissenschaftler aus der 
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Geschäftsstelle oder gegebenenfalls die Generalsekretärin/der Generalsek-

retär über die Freigabe zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen. 

 

 

XI. Finanzierung 

 

(1) Die ARL stellt den Regionalen ARL-Foren finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Über den Einsatz der Mittel entscheidet die Lenkungsgruppe im Benehmen 

mit der Generalsekretärin/dem Generalsekretär. 

 

(2) Die Mittel werden für die Erstattung der Reisekosten im Zusammenhang mit 

der Arbeit in den Lenkungsgruppen und Arbeitsgruppen, für Raummieten, 

Veranstaltungs- und Exkursionskosten u. ä. verwendet. Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer der Mitgliederversammlungen, denen keine spezifische 

Funktion im Rahmen der Tagesordnung zukommt, tragen die Reisekosten 

(Fahrt- und Übernachtungskosten) selbst.  

 

(3) Aufwandsentschädigungen für schriftliche Beiträge, Vorträge und die Wahr-

nehmung von Leitungsfunktionen werden nach den Richtlinien der ARL ge-

zahlt. 

 

 

XII. Unterstützung durch die Geschäftsstelle der ARL 

 

(1) Regionale ARL-Foren werden von der Geschäftsstelle der ARL insbeson-

dere durch folgende Dienstleistungen unterstützt: 

 

a) Information über Entscheidungen der Organe sowie über Tätigkeit und 

Arbeitsergebnisse anderer Einrichtungen der ARL, soweit sie die Arbeit 

der Regionalen ARL-Foren berühren, 

b) Beratung über fachliche und organisatorische Fragen, 

c) Mitwirkung bei der internen Evaluierung der Arbeitsergebnisse, 

d) Veranlassung und Organisation der externen Evaluierung der Arbeitser-

gebnisse, 
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e) Mitwirkung bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlungen, Veran-

lassung der Vorbereitung und Realisierung der Veröffentlichungen so-

wie Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, 

f) Einbringung von Verwaltungsdienstleistungen (Verwendungsnach-

weise, Personal- und Sachausgaben, Aufwandsentschädigungen, Rei-

sekosten). 

 

(2) Eine fachliche Mitwirkung der zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeite-

rin/des zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiters der Geschäftsstelle in 

den Regionalen ARL-Foren (einschließlich deren Arbeitsgruppen) ist er-

wünscht. 

 

 

XIII. Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem 07.04.2025 in Kraft. Zugleich treten die 

Regelungen der Geschäftsordnung für die Landesarbeitsgemeinschaften vom 

10.11.2017 außer Kraft. 

 

 


